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Vorwort

Das Konzept und das Grundanliegen dieses Buches gehen zurück auf die Studieren-
den. Sie haben schon während unserer gemeinsamen Zeit als Assistenten und Habi-
litanden hartnäckig in Übungen, Repetitorien und Examinatorien den Wunsch nach
einem Buch geäußert, das in komprimierter Form eine gezielte Vorbereitung auf das
Examen anhand von Fällen ermöglicht, und diese Aufgabe stellt sich uns als Hoch-
schullehrer unverändert. Zwar birgt die Erstellung gutachterlicher Falllösungen, die
„prüfungsfesten“ Leitlinien und Strukturen folgen, zahlreiche Untiefen. Jedoch kann
hier nicht verweigert werden, was von Studierenden ständig aufs Neue als Prüfungs-
leistung verlangt wird. In diesem Sinne hoffen wir, Anschauungsbeispiele geliefert
zu haben, die weiterhelfen können. Für Anregungen und Kritik sind wir offen und
dankbar.
Für die Unterstützung bei der Neuauflage des Buches danken wir ganz herzlich den
aktuellen und z. T. ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Lehrstüh-
le, insbesondere Anke Bonde, Christof Rambow und Dr. Asad Yasin (alle Kiel)
sowie Lisa Bender, Luca Hartmann, Maximilian Köstler, Levin Krüger und David
Retzmann (alle Würzburg).

Kiel/Würzburg, im Juli 2021 Christoph Brüning
Joachim Suerbaum

Prof. Dr. Christoph Brüning Prof. Dr. Joachim Suerbaum
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Lehrstuhl für Öffentliches Recht,
Verwaltungswissenschaften insbesondere Verwaltungsrecht
Rechtswissenschaftliche Fakultät Juristische Fakultät
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Leibnizstr. 75 Domerschulstr. 16
24118 Kiel 97070 Würzburg
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